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Ausgangslage Planungsvorhaben 

Im Gewerbegebiet Eschborn Süd soll auf dem Grundstück 45/2 Planungsrecht für ein neues 

Quartier mit bis zu insgesamt ca. 72.300 qm BGF mit gewerblicher Nutzung, z.B. vorwiegender 

Büronutzung sowie ergänzenden Dienstleistungen, geschaffen werden. Für dieses Vorhaben mit 

der vorläufigen Bezeichnung „TZE Eschborn“ wird derzeit die Änderung des aktuellen 

Bebauungsplans vorbereitet. 

Das rd. 30.000 qm umfassende Grundstück wurde zuletzt von der Deutschen Bank genutzt. Das 

Grundstück ist derzeit mit einem 20-geschossigen Bürohochhaus aus dem Jahr 1973 mit 

Nebengebäuden sowie einer Druckerei bebaut. Die Gebäude werden zu Teilen nicht mehr 

vollständig genutzt. Auf dem Grundstück sind ca. 900 Pkw-Stellplätze vorhanden. Die ersten 

Planungsüberlegungen sehen maximal 1.300 bis 1.400 Stellplätze auf dem Grundstück vor, wobei 

diese Anzahl im Rahmen der Planungsvertiefung auch geringer ausfallen kann.  

Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung für die vorliegende Stellungnahme umfasst eine frühzeitige Beurteilung der 

verkehrlichen Auswirkungen des Planungsvorhabens, insbesondere die Auswirkungen des 

vorhabenbezogenen Kfz-Verkehrsaufkommens auf das übergeordnete Straßennetz.  

Das bisherige Verkehrsaufkommen des B-Plangebiets und die hiermit verbundenen Auswirkungen 

auf die genannten Verkehrsanlagen kann nicht primär erfasst werden, da die früheren 

verkehrserzeugenden Bestandsnutzungen auf dem Grundstück nicht mehr in dem bisherigen Maß 

existent sind. Da auch die Planung für das Vorhaben sich noch in ein frühes Stadium befindet, 

erfolgt die Stellungnahme auf der Grundlage eines vereinfachten Ansatzes und auf verbal 

argumentativer Ebene.   

Verkehrliche Rahmenbedingungen  

Das Gewerbegebiet Eschborn Süd weist eine hohe Bebauungs- und Nutzungsdichte auf. 

Entsprechend hoch ist das Verkehrsaufkommen, welches in diesem Gebiet generiert wird.  

Durch die Lage im Raum, die überwiegenden Nutzungsarten (Büro) und die derzeit 

eingeschränkte Erschließung durch Verkehrsmittel des ÖPNV wird ein Großteil des 

Verkehrsaufkommens mit privaten Pkw abgewickelt.  

Die Erschließung für den Kfz-Verkehr erfolgt im Wesentlichen über die Anbindung der Frankfurter 

Straße an die Sossenheimer Straße. Die Sossenheimer Straße stellt die Verbindung zu der 

autobahnähnlich ausgebauten L3005 sowie zur Autobahn A66 dar. Eine zweite wichtige 

Erschließungsachse des Gewerbegebiets ist die Wilhelm-Fay-Straße, die über Frankfurter 

Gemarkung eine Verknüpfung mit der Westerbachstraße und Anschlussstelle Ffm-Rödelheim 

ermöglicht. Diese Verkehrsanlagen waren vor Eintreten der COVID-19-Pandemie zu den 

werktäglichen Hauptverkehrszeiten sehr stark ausgelastet.  

Zuletzt wurde zur Entlastung des Knotenpunkts Frankfurter Straße / Sossenheimer Straße an der 

Anschlussstelle Eschborn eine Direktverbindung von der BAB 66 / 648 aus Richtung Frankfurt ins 

Gewerbegebiet Eschborn über die Düsseldorfer Straße realisiert. 
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Ferner sind allgemein seit der COVID-19-Pandemie Veränderungen im Mobilitätsverhalten 

festzuhalten. Insbesondere hat der Anteil Homeoffice und mobiles Arbeiten im Bürosektor 

merkbar zugenommen. Im Dienstleistungssektor lag der Anteil der Beschäftigten, die zumindest 

teilweise im Homeoffice arbeiten, im Jahr 2022 durchgehend über 30% (Quelle: Statista 23). Dies 

macht sich nach subjektiver Beobachtung auch im Gewerbegebiet Eschborn-Süd im 

Verkehrsaufkommen bemerkbar. Die diesbezüglichen langfristigen Entwicklungen sind unsicher, 

allerdings kann von einem höheren Anteil der Beschäftigten, die zumindest teilweise im 

Homeoffice arbeiten, als vor der COVID-19-Pandemie ausgegangen werden. Das Kfz-

Verkehrsaufkommen während der Hauptverkehrszeiten könnte sich in der Folge gegenüber den 

bisherigen Prognosen reduzieren.  

Im Großraum Eschborn sind darüber hinaus mehrere Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen geplant, 

die für eine fachgerechte Bewertung der Auswirkungen des Bebauungsplans zu berücksichtigen 

sind. Zu nennen sind insbesondere: 

 zusätzliches ÖV-Angebot mit der Regionaltangente West (RTW) mit zwei Haltestellen 

am südlichen Rand des Gewerbegebiets. Die westlich der Stadt verlaufende RTW 

verbindet die umliegenden Kreise und Gemeinden und schafft neue Direktverbin-

dungen zwischen dem Hochtaunuskreis (Bad Homburg, Oberursel und Steinbach), 

dem Main-Taunus-Kreis (Bad Soden, Eschborn und Sulzbach), Frankfurt-Höchst, 

dem Flughafen Frankfurt und dem Kreis Offenbach (Neu-Isenburg und Dreieich).  

 geplante direkte Anbindung des Gewerbegebiets Eschborn Süd an die L 3005 

 Radschnellverbindungen sollen das Gewerbegebiet auch für den Radverkehr in 

Richtung Frankfurt am Main, Vordertaunus und Bad Soden deutlich attraktiver 

erschließen.  

Die hier betrachtete Grundstücksfläche liegt in unmittelbarer Nähe der geplanten RTW-Haltestelle 

Eschborn-Süd und der geplanten Trassenführung der Radschnellverbindung „FRM 5 

Vordertaunus – Frankfurt“.  

Planungsrechtliche Rahmenbedingungen / Ausnutzung 

Es soll Planungsrecht für die Neuerrichtung von Gebäuden mit gewerblicher Nutzung geschaffen 

werden, entsprechend der Zielsetzung des bisherigen B-Plans. Das im Rahmen des Vorhabens 

neu zu bebauende Grundstück 45/2 umfasst rund 30.100 qm. Die Grundstücksfläche hat einen 

Anteil von rund 5% an der Gesamtfläche des Gewerbegebiets Eschborn-Süd (insgesamt rd. 53 

ha). 

Der bisherige Bebauungsplan legt eine zulässige GFZ von 2,4 fest. Diese soll im Zuge der 

Neuordnung bezogen auf den Geltungsbereich weiterhin gültig bleiben.  

Für das Grundstück 45/2 waren im Rahmen der bisherigen Nutzung Flächenbaulasten auf andere 

Grundstücke innerhalb des Gewerbegebiets Eschborn Süd übertragen worden. Teilflächen 

wurden demnach für das Maß der baulichen Nutzung zugunsten der jeweiligen 

Grundstückseigentümer der Flurstücke 120/3, 120/17, 120/19 sowie 129/20 zur Verfügung 
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gestellt. Die Flächen befinden sich (überwiegend) auf der gegenüberliegenden Straßenseite des 

für das Vorhaben genutzten Grundstücks.  

Im Rahmen des Vorhabens wurden diese Flächenbaulasten wieder dem Grundstück 45/2 

zugeordnet. Dadurch ist, im Vergleich zur Bestandsbebauung mit einer Bruttogeschossfläche von 

rd. 66.100 qm, eine volle Ausnutzung der zulässige Geschossfläche in Höhe von rd. 72.300 qm 

des Grundstücks für das Vorhaben möglich, ohne dass hierdurch die zulässige Geschossfläche 

für das Gewerbegebiet Eschborn-Süd - und folglich das verkehrserzeugende Flächenpotential im 

Gewerbegebiet Eschborn-Süd - in der Summe erhöht wird.  

Die künftigen Nutzer, der Nutzungsmix und insbesondere die zukünftige Nutzungsdichte ist derzeit 

noch nicht abschließend bekannt. Die Planung strebt derzeit eine möglichst hohe und flexible 

gewerbliche Flächenausnutzung voraussichtlich im Bürosegment.  

Sofern das Konzept so realisiert wird, wären die bisherigen und zukünftigen Nutzungsarten 

vergleichbar (jeweils überwiegend Büro), die GFZ soll unverändert beibehalten werden. Unter 

diesen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass für das Vorhaben im Vergleich zur 

bisherigen Bestandsnutzung (bzw. zur möglichen Flächenausnutzung):  

 einem in der Größenordnung vergleichbaren gesamtwerktäglichen 

Verkehrsaufkommen,  

 einer vergleichbaren räumlichen Verteilung und  

 vergleichbaren Tageszeitlichen Ganglinien des Verkehrsaufkommens 

zu erwarten sind. Demnach ist das für die Qualität der Verkehrsabwicklung maßgebende 

Spitzenstundenaufkommen im Kfz-Verkehr voraussichtlich ebenfalls vergleichbar.  

Aufgrund des frühen Planungsstadiums des Vorhabens unterliegt das zu erwartende 

Verkehrsaufkommen noch einem Schwankungsbereich. In Anbetracht des geringen 

Flächenanteils des Grundstücks an der Gesamtfläche des Gewerbegebiets Eschborn-Süd, 

werden die im Rahmen der Planungskonkretisierung noch möglichen Verkehrsaufkommens-

änderungen voraussichtlich keine maßgebenden Auswirkungen auf die Qualität der 

Verkehrsabwicklung im übergeordneten Straßennetz haben. So ist sogar bei einer maximalen 

Beschäftigtendichte, die nach den aktuellen Planungsansätzen die Bereitstellung von bis zu 1.400 

Stellplätzen erfordern würde, für das gesamte Gewerbegebiet Eschborn-Süd mit einer relativen 

Zunahme des Kfz-Verkehrsaufkommens von höchstens rd. 1 % bis 2 % auszugehen.   

Maßnahmen des Mobilitätsmanagements bieten noch Möglichkeiten zur Begrenzung des Kfz-

Aufkommens. Insbesondere in Anbetracht der Lage des Vorhabens nahe der S-Bahn-& RTW-Halt 

Eschborn Süd sowie die Nähe zur geplanten Radschnellverbindung ist das Potential für 

wirkungsvolle Mobilitätsmaßnahmen vorhanden.       
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ABKÜRZUNGEN 

AP Arbeitsplatz 

BAB Bundesautobahn 

BGF Brottogeschossfläche 

Ffm Frankfurt am Main 

GFZ Geschossflächenzahl 

ha Hektar 

Kfz Kraftfahrzeug 

MIV motorisierter Individualverkehr 

ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr 

ÖV  öffentlicher Verkehr 

Pkw Personenkraftwagen 

Qm Quadratmeter 

RTW Regionaltangente West 

 

 

 


